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miro-multifoam 

universeller Schaumstoffstreifen 

Bestellinformationen: 

Breite Art-N° PZN VE 

7cm 02531 7410379 1 St. 

Länge 

ca. 4m 

9cm 02532 7410385 ca. 4m 1 St. 

11cm 02533 7410391 ca. 4m 1 St. 

13cm 02534 7410416 ca. 4m 1 St. 

miro-multifoam ist ein universell einsetzbarer Schaumstoff-

streifen mit einer wirtschaftlichen Länge von 4m. Der haut-

freundliche  Bezugsstoff garantiert sehr angenehme Trage-

eigenschaften für den Patienten. Die zehn mitgelieferten 

Klettverschlüsse sind individuell einsetzbar. 
 

 

Materialzusammensetzung: 

Bezugsstoff (hautfarben, doppelt bezogen): 

         50% Baumwolle  

         50% Mikrofaser   

Flausch:      100% Polyamid (mittig eingenäht) 

Innenmaterial:    Schaumstoffrohling T33 

Klettverschluss:  100% Polyamid (10 Stück,38 x 100mm) 
 

Spezielle Lagervorschriften: 

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in 

unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 

10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. 

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt 

neben Lagertoren und -türen vermeiden. 

 

 

Anwendungsgebiete: 

• großer und individueller Einsatz- bzw. Anwendungs-

bereich, z. B.: nach HWS-Syndrom zur Erstversor-

gung 

• als Patienten-Befestigungssystem 

• zum Stützen und/oder Fixieren.  
 

Dehnung ca. (in %): entfällt 

Sterilisation: unsteril 

waschbar bis: 
60°C (immer mit ge-

schlossenen Klettver-

schlüssen) 

CE-Kennzeichnung:  

Zolltarifnummer: 3005.9050 

Haltbarkeit: entfällt 

Klassifizierung: I unsteril 

Anhang: 
I und VII,  

nach RL 93/42 EWG 

Regel: 1 

Produkt zum  

einmaligen Gebrauch 
  

ja 

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden. 


